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Beschlussvorlage - öffentlich - 
 
Finanzielle Unterstützung des Kreissportbundes - Antrag SPD-Fraktion 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am 

Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport 20.09.2023 

Kreisausschuss 04.10.2023 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen des Haushaltsentwurfs 2024 eine mögliche 
Erhöhung des Zuschusses für den Kreissportbund bedarfsgerecht abzubilden, um somit 
auch die Gesamtsituation im Bereich der freiwilligen Leistungen ab 2024 bewerten zu 
können.   
   
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 05.06.2023 beantragt die SPD-Kreistagsfraktion die Erhöhung des 
Zuschusses an den Kreissportbund um mindestens 20.000 Euro. 
 
Der Kreissportbund ist die Dachorganisation der 132 Sportvereine in der Wesermarsch und 
wird vom Landkreis bisher wie folgt unterstützt:  
 

- Vor 2014 wurden jährlich 78.700 Euro gezahlt, 
 

- 2014 und 2015 waren es jeweils 82.200 Euro, 
 

- 2016 belief sich der gezahlte Zuschuss auf 92.200 Euro,  
 

- seit 2017 bis heute wird jährlich ein Zuschuss in Höhe von 101.700 Euro gewährt. 
 

 



 
Im Antrag wird als Grund für die Erhöhung der Mittel neben einer allgemeinen Anpassung 
der Übungsleiterentschädigung der Vereine auch die Erhöhung der Abgaben der Vereine an 
den Landessportbund benannt.  
   
Der Kreissportbund ist durch ein beratendes Mitglied im Ausschuss vertreten, sodass von 
dort entsprechende Ausführungen zur Situation der Vereine ergänzend vorgetragen werden 
können.   
 
Die SPD-Fraktion beantragt die Behandlung dieses Antrages im III. Quartal dieses Jahres. 
 
Haushaltsrelevanz: 
Die endgültige Festlegung des Betrages einer möglichen Erhöhung der freiwilligen 
Leistungen zur Sportförderung im Landkreis kann im Rahmen der Haushaltsberatungen 
2024 erfolgen, da die Mittel für 2023 entsprechend aufgeteilt sind. Der im Antrag benannte 
Mindestbetrag kann so unter Würdigung der finanziellen Gesamtsituation der bereits 
gebundenen Mittel und möglichen weiterer Anträge ab 2024 betrachtet werden.     
 
 
Klimarelevanz: 
Der Beschluss hat keine Klimarelevanz.  
 
   
 
 
 
Anlage/n: 
Antrag SPD-Kreistagsfraktion vom 05.06.2023 
 
 
 
       gez.  Wessels  
---------------------------------------- 
 Unterschrift 
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